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SoSe 2017



Wiederholung

• Was sind die Voraussetzungen wirksamer

Stellvertretung nach § 164 I BGB?

– Abgabe einer eigenen WE, in fremdem Namen

(Offenkundigkeit), mit Vertretungsmacht



• Wonach sind empfangsbedürftige WEen auszulegen?

– Nach dem objektiven Empfängerhorizont mit Rücksicht auf

die Verkehrssitte (§§133, 157 BGB)



• Mit Hilfe welcher Theorien wird im Deliktsrecht die

Kausalität ermittelt?

– Äquivalenztheorie, Adäquanztheorie, Lehre vom

Schutzzweck der Norm
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Wiederholung

• Welche Rechtsscheinvollmachten haben sich entwickelt?

– Duldungs- und Anscheinsvollmacht



• Was sind die Voraussetzungen einer Duldungsvollmacht?

– …jemand tritt wiederholt als Vertreter des GH auf, der GH

schreitet trotz Kenntnis nicht dagegen ein und der

Vertragspartner darf nach Treu und Glauben auf das Vorliegen

einer Vollmacht schließen



• Wann kommt eine Anscheinsvollmacht in Betracht?

– …jemand tritt ohne bevollmächtigt zu sein als Vertreter auf, der

Vertretene weiß dies zwar nicht, hätte es aber bei

pflichtgemäßer Sorgfalt erkennen und verhindern können und

der Vertragspartner durfte nach Treu und Glauben annehmen,

der Vertretene habe das Verhalten des Vertreters erkannt
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Wiederholung

• Was ist unter einem Schuldverhältnis im weiteren Sinne zu

verstehen?

– Ein Rechtsverhältnis, auf Grund dessen eine Person (= der Schuldner) der

anderen Person (= dem Gläubiger) etwas schuldet, d.h. ihr gegenüber zur

Leistung (§ 241 I) und/oder zumindest zur Rücksicht (§ 241 II) verpflichtet ist.



• Was meint ein Schuldverhältnis im engeren Sinne?

– Recht auf eine Leistung nach§ 241 I 1 BGB = den einzelnen schuldrechtlichen

Anspruch, d.h. die Forderung des Gläubigers gegen den Schuldner (auch

Anspruch oder Forderung)



• Worin unterscheiden sich Primär- von Sekundärpflichten?

– Primärpflichten sind der Grund für die Eingehung des SV, mit ihrer Erfüllung

erlischt es; Sekundärpflichten entstehen erst durch die Verletzung von

Primärpflichten
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Wiederholung



• Anhand welches Kriteriums werden bloße Gefälligkeiten

von Verträgen abgegrenzt?

– Rechtsbindungswille; durch Auslegung aus Sicht des objektiven

Erklärungsempfängers zu ermitteln



• Sollte eine allgemeine Haftungsprivilegierung für

Gefälligkeitsverhältnisse erfolgen?

– Verminderter Sorgfaltsmaßstab; Rechtsgedanke:§§521, 599, 690

BGB; dagg.: Auftrag zwar unentgeltlich aber keine Privilegierung



• Warum ist in §280 I 2 BGB von Vertretenmüssen und nicht

von Verschulden die Rede?

– Vertretenmüssen = Oberbegriff; Grundsatz §276 I BGB, aber

Abweichungen können sich aus dem jeweiligen SV ergeben
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Wiederholung

• Wer ist Erfüllungsgehilfe?

– …, wer nach den tatsächlichen Gegebenheiten des Falles

mit dem Willen des Schuldners bei der Erfüllung einer

diesem obliegenden Verbindlichkeit als seine Hilfsperson

tätig wird. Auf soziale Abhängigkeit oder

Weisungsgebundenheit kommt es nicht an.



• Was wird nach § 278 BGB zugerechnet?

– Gesamtes Verhalten (Pflichtverletzung und Verschulden)



• Was ist für § 278 insbesondere erforderlich?

– Sonderverbindung, z.B. (bestehendes) Schuldverhältnis
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Wiederholung

• Wer ist Verrichtungsgehilfe?

– …, wer weisungsgebunden im Einflussbereich eines anderen für

diesen tätig ist. D.h., der Geschäftsherr kann ständig über Inhalt,

Art und Umfang sowie Zeitpunkt der Tätigkeit bestimmen.



• Wie ist das Merkmal Handeln bei Erfüllung der

Verbindlichkeit auszulegen?

– e.A. enger sachlicher Zusammenhang; a.A. wesentliche

Erleichterung der Verletzungshandlung genügt (Risikoerhöhung)



• Wie kann der Geschäftsherr seine Haftung nach § 831 BGB

abwenden?

– Exkulpation; Nachweis, dass er sorgfältig ausgesucht und

überwacht hat; Nachweis, dass der Schaden auch bei

sorgfältiger Auswahl und Überwachung eingetreten wäre
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Wiederholung

• Welche Rechtsnatur hat der Rücktritt?

– Gestaltungsrecht (Es gibt keinen „Anspruch auf

Rücktritt“)



• Worin liegt der Unterschied zwischen

Rücktrittsrecht und Schadensersatzansprüchen?

– Ersteres verlangt kein Verschulden



• Wo sind die Rechtsfolgen eines erfolgten

Rücktritts geregelt? Worauf sind diese gerichtet?

– §§ 346 ff. BGB =&gt; Rückübertragung, Wert-, Nutzungs-,

und ggfs. Schadensersatz
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Wiederholung

• Wann liegt ein gegenseitiger Vertrag vor?

– Ein gegenseitiger Vertrag liegt vor, wenn die Parteien ihre

Leistungen deswegen versprechen, weil sich auch die

andere Partei zu einer Leistung verpflichtet ("do ut des").



• Was ist eine Rücktrittserklärung?

– Einseitige empfangsbedürftige Willenserklärung des

Rücktrittsberechtigten gegenüber dem Rücktrittsgegner

nach § 349 BGB.



• Kann ein gesetzliches Rücktrittsrecht verjähren?

– Kein Anspruch =&gt; vgl. § 194 I BGB, daher (-); aber beachte

§ 218 BGB
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